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Gewässerschonende Un-

 

krautbekämpfung beim Mais 
Aktuelles zur Unkrautbekämpfung 
im Mais und Sojabohne 
Bei Mais gibt es neue Auflagen für den Wirkstoff 
Terbuthylazin. 

Der Grundsatz eines 
gewässerschonenden 
Unkrautmanagements 
orientiert sich an den 
Prinzipien des integrierten 
Pflanzenschutzes mit der 
Verwendung biologischer, 
biotechnischer und 
pflanzenzüchterischer 
Verfahren. 

DI Gregor Lehner 

Mit Maßnahmen wie 

Fruchtfolge, Standortaus-

 

wahl, Bodenbearbeitung 

und Sortenwahl, kann der 

chemische Pflanzenschutz-
einsatz auf ein Mindestmaß 

reduziert werden. 

Jede Kulturpflanze hat 

eine eigene Begleitflora und 
braucht ein individuelles 

Unkrautmanagement. Bei 

Sommerungen, wie Mais, 
Soja und Zuckerrübe wird 

das Hauptaugenmerk auf 

Weißen Gänsefuß, Gemei-
ne Melde, Amarant, diverse 

Knötericharten, Ackerwin-
de, Ampfer und Distel lie-

gen. Einen wichtigen Bei-
trag zum integrierten Pflan-

zenschutz liefern die Boden-

bearbeitung und der Zwi-

schenfruchtanbau. 
Bei konservierender Bo-

denbearbeitung nimmt der 

Unkrautdruck zu, wodurch 
sich die Notwendigkeit an 

chemischen oder mechani-
schen Bekämpfungsmaß-

nahmen erhöht. Der Pflug-

einsatz leistet als Werkzeug 
des integrierten Pflanzen-
schutzes einen wichtigen 
Beitrag zur Unkrautregulie-

rung. Ein früh gesäter Zwi-

schenfruchtbestand nach 
Getreide ist entscheidend, 
damit eine starke Unkraut-

unterdrückung gewährleis-
tet werden kann. Bei voll-

ständig abgefrosteten Zwi-

schenfruchtbeständen dür-

fen im Frühjahr glyphosat-
haltige Pflanzenschutzmit-

 

Eine flächendeckende früh gesäte 

Zwischenfruchtbegrünung im Vor-
jahr setzt den Grundstein für eine 

starke Unkrautunterdrückung. 

BWSB/Wallner 

tel im Bedarfsfall gegen die 

Verunkrautung eingesetzt 

werden. Grundsätzlich ist 

dies aber beim Maisanbau 

nicht notwendig, denn ver-

schiedene chemische Wirk-

stoffgruppen ermöglichen 

ein lückenloses Herbizidma-
nagement. 

Der Wirkstoff Terbuthyla-

zin ist sehr auswaschungs-
gefährdet, daher sollte der 

Einsatz unbedingt vermie-

den werden. In Wasser-

schutz- und Schongebieten 

bzw. bei Teilnahme an der 
ÖPUL-Maßnahme „Vorbeu-

genden Grundwasserschutz - 

Acker" (GRUNDWasser 2030) 
ist der Einsatz dieses Wirk-

stoffes verboten. 

Alternative Produkte gibt 
es genug. Auskunft bieten die 

Pflanzenschutzmitteltabel-

len auf lk.online sowie der 

Spritzplan des Lagerhauses. 

Es ist jedenfalls genauer auf 

die Pflanzenverträglichkeit, 
das vorhandene Unkraut-

spektrum sowie auf die Wit-

terung vor und nach der Ap-
plikation (z.B. Temperatur) 
zu achten. Für jeden Prakti-
ker muss das Ziel sein, dass 
keine Pflanzenschutzmittel 

ins Grund- bzw. Trinkwasser 
sowie in Oberflächengewäs-

ser oder auf benachbarte Flä-

chen gelangen. 

DI Hubert Köppl 

Herbizide, die den Wirkstoff 
Terbuthylazin enthalten (z.B. 

Aspect  Pro, Calaris/Click Pro, 

Gardo Gold,  Spectrum  Gold, 

Successor Tx,  gesamte Liste sie-

he Tabelle auf 1k-online) dürfen 

innerhalb von drei Jahren nur 

mehr einmal auf derselben Flä-

che ausgebracht werden. Die-
se Regelung gilt auch rückwir-

kend für die letzten Jahre. Die 

untenstehende Tabelle gibt da-

rüber Auskunft. Terbuthylazin-

haltige Produkte dürfen heuer 

angewendet werden, wenn das 

letzte Mal 2020 solche Mittel 

auf dieser Fläche ausgebracht 

wurden. 
Der blaff- und bodenaktive 

Wirkstoff Terbuthylazin gehört 

zur Gruppe der Triazine. In 

Oberösterreich werden dieser 
Wirkstoff und seine Metaboli-

ten (Abbauprodukte) vermehrt 

im Grund- und Trinkwasser ge-
funden. Der Wirkstoff ist leicht 

flüchtig und wird auch über 

thermische Abdrift verfrachtet 

und kann in anderen Kulturen 
als Rückstand gefunden wer-

den - besonders problematisch 

ist dies im Biolandbau. Im Mais 
sind aktuell noch sehr viele 

Produkte zugelassen, sodass 

der Verzicht auf diesen Wirk-
stoff bei der Beachtung einiger 

Rahmenbedingungen durch-
aus möglich ist. 

Pflanzenschutzmittel mit 

dem Wirkstoff Terbuthylazin 

dürfen schon seit vielen Jahren 

in Wasserschutz und -schonge-
bieten nicht angewendet wer-

den. Für Teilnehmer an der 

Der Ehrenpreis im Mais beeinflusst 

den Ertrag nur selten. LK 00/Kbppl 

ÖPUL-Maßnahme „Vorbeu-

gender Grundwasserschutz -

Acker" darf er in der Gebiets-

kulisse bei Mais ebenfalls nicht 

angewendet werden. 

Die Splitting-Anwendung 

von Pulsar Plus wurde auch 

heuer als Notfallzulassung ge-

nehmigt und ist ab 1. April bis 

20. Juli möglich. Das schon 

länger auf dem Markt befind-

liche Pulsar 40 darf nur einmal 

auf derselben Fläche angewen-
det werden. Damit ist es nicht 

möglich, bei der zweiten  Har-

mony  SX-Anwendung Pulsar 
Plus zuzumischen, da eine zu-

sätzliche Anwendung eines an-

deren imazamoxhaltigen Pro-

dukts wie Pulsar Plus nicht er-

laubt ist. Außerdem dürfen bei-
de Produkte nur alle drei Jahre 

auf derselben Fläche angewen-
det werden. 

■ Mehr Details auf 1k-on-

line: Rubrik „Pflanzenschutz". 
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